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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung vermessungsrechtlicher Vorschriften 
(Drucksache 19/2193) 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Galka,  

 
wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zum Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung vermessungsrechtlicher Vorschriften und können Ihnen hierzu folgende An-
merkungen übersenden:  
 
In der Erläuterung zur Gesetzesänderung sind einige Punkte missverständlich formuliert: 
 
Unter dem Punkt D – Kosten und Verwaltungsaufwand – wird die Aussage getroffen, dass keine 
zusätzlichen Aufgaben auf die Kommunen übertragen werden.  
 
Diese Aussage trifft zu, weil es keine zusätzlichen Aufgaben sind. Diese müssten den Kommu-
nen bekannt sein, weil für die Verpflichtung – Informationen zu liefern – schon Fristen festgelegt 
wurden.  
 
Trotzdem kann man davon ausgehen, dass durch diesen Satz der Eindruck entstehen kann, 
dass keine Überlegungen getroffen werden müssen, wie die Geodaten verwaltungsintern ge-
sammelt und dann vom Land nutzbar übermittelt werden.  
 
Dies trifft allerdings nicht zu, was durch die Änderungen des Gesetzes deutlich wird.  
 
Hier wird z.B. unter § 2 (2) GDIG ergänzt, dass das Gesetz für geodatenhaltende Stellen gilt. 
Das sind Stellen gemäß § 2 (3) des Informationszugangsgesetzes für das Land Schleswig-
Holstein (IZG-SH). Es handelt sich um informationspflichtige Stellen wie Gemeinden, Kreise und 
Ämter. Allein diese Festschreibung zeigt, dass die Gemeinden, Kreise und Ämter die zur Verfü-
gungstellung und Übermittlung von Geodaten intern regeln müssen. 

(federführend 2020) 
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Dementsprechend wäre eine Klarstellung hilfreich, dass es zwar keine zusätzlichen Aufgaben 
gibt, dass aber bis zu einem bestimmten Zeitpunkt von den Gemeinden, Kreisen und Ämtern be-
stimmte Aufgaben zu erfüllen sind. 

 
Artikel 3  - Änderung des Gesetzes über die Berufsordnung der Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurinnen und Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure §2 Absatz 1 Nummer 3 
sollte ergänzt werden mit (rot dargestellt): 
 
3. auf die Richtigkeit des katastermäßigen Bestandes sowie die geometrischen Festlegungen in 
Bebauungsplänen zu bescheinigen, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flur-
stücksgrenzen und –bezeichnungen sowie aller nachweispflichtigen baulichen Anlagen in den 
Planungsunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind. 
 
Weitere Anmerkungen oder Hinweise haben wir nicht vorzutragen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Peter Krey 
Dezernent 
 

 

 




